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Exterritorialität: rechtlicher Sonder
status für die Repräsentanten, für 
die diplomatischen und konsulari
schen Vertreter, für die Räumlichkei
ten der offiziellen Auslandsvertretun
gen, für Sachen und das Vermögen 
eines Staates, die sich auf dem Staats
gebiet eines anderen Staates befin
den. Die E. bestimmter Personen und 
Vermögenswerte bedeutet eine Aus
nahme von dem Grundsatz, daß sich 
die Hohcitsgewalt eines Staates 
(z. B. seine Gerichts-, Finanz-, 
Steuer-, Zollhoheit usw.) auf alle 
Personen und Sachen innerhalb sei
nes Staatsgebietes erstreckt. E. ge
nießen ferner Einheiten der bewaff
neten Streitkräfte, Kriegsschiffe und

Militärflugzeuge während eines Be- 
suchsaufcnthaltes in einem anderen 
Staat. Auch staatlichen internatio
nalen Organisationen und deren 
Amtspersonen wird in unterschied
lichem Maße E. zuerkannt. Der Um
fang und die Grenzen der E. der 
verschiedenen Gruppen und Arten 
von bevorrechteten Personen, Vertre
tungen und Vermögenswerten sind 
unterschiedlich. Sie ergeben sich aus 
bilateralen bzw. multilateralen Ver
trägen oder dem —»■ Gewohnheits
recht, werden z. T. aber auch durch 
die jeweilige innerstaatliche Gesetz
gebung bestimmt. Die E. findet u. a. 
in den diplomatischen —> Immunitä
ten und Privilegien ihren Ausdruck.
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